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2lo Nachricht

Nachricht

an die Landwirthe.

^ O« die wähl des Samens bey den Pflanzungen
von gröster Wichtigkeit ist ; so glaubte eine

löbliche ökonomische Gesellschaft zu Bern den Land-
Wirthen einen dienst zu leiste»/ wenn ste solche
Veranstaltungen machte / daß diese leztern mit
zutrauen/ durch einen akreditirten Handelsmann, die
nöthigen Gefäme, von guter eigenschaft, um billi-
chen preis / und in möglichster gefchwindigkeit be-

fchreiben könnten. Zu einer solchen Verbindung
nun, gegen das Publikum, hat sich Herr Samuel
Düby/ Handelsmann in Bern, auf deu antrag einer
löblichen Gefellfchaft, willig verstanden.

Er verfvricht : Alle GraS- und andere Gefäme,
(als Efparzette, Lüzerne, rothen Klee, Fenasse,
Fromenral, Flachsfamen, und Gartcnfamen) von
dem durch den komitlenten, vder eine löbliche ökon.
Gefellfchaft/ ihm angezeigte»/ oder aus eigner
erfahrung ihm bekannten orte / woher die reinesten,
vollkommensten frischesten Gefäme zu haben stnd,
zu beschreiben. Er wird damit keine fernere Handlung

treiben; ohne einiche wenige zentner, die er,
den täglichen kleinen forderuuqen und der nothdurft
der landwirthe zu entsprechen, über die bestellte
quantität beschreiben wird. Hr. Düby will die
gefahr der fracht über sich nehmen ; nnd sich mit dem

kom-



an die Landwirthe, an
kommißionsgewinne von zehn pour Oem begnügen;
auch sowohl die eigenschaft der Gesäme als die
wahre faktur davon durch zwey Mitglieder der löbl.
Gefells, unterfuchen lassen.

Die Herren Landwirthe, fo dergleichen Gefäme

verschreiben lassen, werden hinwiedrum die kosten

vou ankauf/ fracht und briefport, famt dem

nekcio für den Handelsmann, alfobald bey empfang
baar bezahlen. Auch die Gefäme, fo aus fremden
ländern, Holland, England / beschrieben werden/
wenigstens fechs monate voraus bestellen.
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